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 Kassel, 4. Februar 2013 
 
 
 

Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung 

 
 

Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/49 „Fuldatalstraße/Graue Katze“ 
(Aufstellungsbeschluss) 
Vorlage des Magistrats 
- 101.17.755 - 
 

Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. VI/49 „Fuldatalstraße/Graue Katze“ wird 
zugestimmt. 
 
Ziel und Zweck der Planung ist die Sicherung und Begrenzung der baulichen Ent-wicklung 
auf den Grundstücken Fuldatalstraße 362 bis 366. 
 
Der Geltungsbereich wird begrenzt durch die Fuldatalstraße, die nordöstliche Grenze der 
Flurstücke 3/6, 3/11 und 35/59 in der Gemarkung Wolfsanger Flur 7, Gemarkung Fulda 
Flurstück 35/66, der Teilfläche der Flurstücke 35/35, 51/1 und 63/2 sowie der südöstlichen 
Grenze des Flurstücks 8/1“ 

 
Die Stadtverordnetenversammlung fasst bei 
Zustimmung: einstimmig 
Ablehnung: -- 
Enthaltung: -- 
den  

Beschluss 
 

Dem Antrag des Magistrats betr. Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VI/49 
„Fuldatalstraße/Graue Katze“ (Aufstellungsbeschluss), 101.17.755, wird 
zugestimmt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Volker Zeidler Nicole Schmidt 
Stellvertretender Stadtverordnetenvorsteher Schriftführerin 




